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Genehmigung der Tarife und 
Beförderungsbedingungen für den 
Schienenpersonennahverkehr beantragen

Die Genehmigung der Tarife und Beförderungsbedingungen für den 
Schienenpersonennahverkehr muss beantragt werden.

Basisinformationen

Öffentliche Eisenbahnverkehrsunternehmen sind verpflichtet, im 
Schienenpersonennahverkehr Tarife aufzustellen. Tarife sind Beförderungsentgelte und 
Beförderungsbedingungen, ohne deren vorherige Genehmigung die 
Eisenbahnverkehrsdienste nicht erbracht werden dürfen.

Tarife müssen die Entgelte oder alle Angaben, die zur Berechnung des Entgeltes für die 
Beförderung von Personen und für Nebenleistungen im Personenverkehr notwendig sind, 
sowie alle anderen für die Beförderung maßgebenden Bestimmungen enthalten. Tarife 
müssen gegenüber jedermann in gleicher Weise angewendet werden.

Die Eisenbahnverkehrsunternehmen sowie die Verkehrs- und Tarifverbünde stellen einen 
Tarifantrag für die Beförderungsbedingungen oder deren Änderung, über den dann 
entschieden wird.

Voraussetzungen

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen beziehungsweise der Verkehrs- oder Tarifverbund 
muss seinen Sitz in Bremen haben.

Ablauf
Sie müssen einen formlosen, schriftlichen Antrag stellen.
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Benötigte Unterlagen
Antrag mit den Tarifen und/oder Beförderungsbedingungen beziehungsweise deren 
Änderung

Zuständige Stellen

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung | Referat 52 
Schienenverkehr

+49 421 361 0
Contrescarpe 72, 28195 Bremen
Website
office@bau.bremen.de

Gebühren / Kosten

400,00 EUR bis 800,00 EUR

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

3 Monate Eine erforderliche Genehmigung gilt als erteilt, wenn dem 
Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht innerhalb von 6 Wochen nach Eingang seines 
Antrages eine vom Antrag abweichende Entscheidung der Genehmigungsbehörde zugeht.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

6 Wochen bis 8 Wochen

Rechtsgrundlagen
§ 39 Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
§ 12 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG)

Aktualisiert am 26.03.2026

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung-referat-52-schienenverkehr-205146
https://bau.bremen.de/
mailto:office@bau.bremen.de
https://www.gesetze-im-internet.de/pbefg/__39.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aeg_1994/__12.html
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